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nach einem Getrenntleben von drei Jahren

vom endgültigen Scheitern der Ehe aus. In

allen Fällen darf dabei in Deutschland die

Härteklausel, in deren Rahmen sowohl der

Ehegattenschutz als auch der Kinderschutz

einen zeitlich begrenzten Ehebestands-

schutz gewährleisten kann, der Scheidung

nicht entgegenstehen, während eine solche

Klausel in Florida unbekannt ist.

Sollten die Parteien in Florida geschie-

den worden sein, bedarf das dortige Schei-

dungsurteil der Anerkennung in Deutsch-

land, um auch für den deutschen Rechtsbe-

reich zu gelten. Die Anerkennung erfolgt

auf Antrag bei der Landesjustizverwaltung

des Bundeslandes, in dem der deutsche

Ehepartner seinen gewöhnlichen Aufent-

halt hat. Sollte keiner der früheren Ehegat-

ten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in

Deutschland haben, ist die Senatsverwal-

tung für Justiz in Berlin zuständig.

Besteht die deutsch-amerikanische Ehe

fort, kann der deutsche Ehepartner drei Jah-

re nach dem Erhalt der Greencard die ame-

rikanische Staatsbürgerschaft beantragen.

Da ein deutscher Staatsbürger bei Annahme

der amerikanischen Staatsbürgerschaft sei-

ne deutsche Staatsbürgerschaft automatisch

verliert, muss er, falls er dies vermeiden will,

vor der Annahme der US-Staatsbürger-

schaft einen Beibehaltungsantrag beim

Bundesverwaltungsamt stellen. Wenn die-

ser Antrag rechtzeitig zugestellt und geneh-

migt wird, kann er die deutsche Staatsbür-

gerschaft behalten und zugleich die ameri-

kanische annehmen.

Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar, sondern

dient ausschließlich der allgemeinen Information.

Allein die Eheschließung mit einem

Amerikaner oder einer Amerikanerin gibt

einem ausländischen Ehepartner noch kein

automatisches Aufenthaltsrecht in den

USA. Der amerikanische Ehepartner muss

einen Antrag bei der Immigrationsbehörde

stellen, dem ausländischen Ehepartner ein

ständiges Aufenthaltsrecht (Greencard) zu

gewähren. Dazu muss er sich verpflichten,

für seinen Ehepartner finanziell aufzukom-

men, und nachweisen, dass er über ein aus-

reichendes Einkommen oder entsprechende

Vermögenswerte verfügt. Sämtliche Anga-

ben müssen durch Dokumente glaubhaft

gemacht werden. Der ausländische Ehepart-

ner muss seine Fingerabdrücke abgeben

und sich von einem vom United States Citi-

zenship and Immigration Services (USCIS)

akkreditierten Arzt medizinisch untersu-

chen lassen. Das USCIS befragt in einem

Interview beide Ehepartner, um sicherzu-

stellen, dass es sich um eine in Treu und

Glauben geschlossene Ehe und nicht um

Immigrationsbetrug handelt.

Soweit keine Hinderungsgründe vorlie-

gen, erhält der ausländische Ehepartner eine

Aufenthaltsberechtigung, die zunächst nur

vorläufig gewährt wird, wenn die Ehe bei ih-

rer Erteilung noch keine zwei Jahre besteht.

Zur Gewährung einer unbegrenzten Auf-

enthaltsgenehmigung müssen die Ehepart-

ner 90 Tage vor dem Ablauf dieser Zweijah-

resfrist einen gemeinsamen Antrag stellen.

In Ausnahmefällen kann der deutsche Ehe-

partner auch ein eigenständiges Antrags-

recht erwerben, wenn er nachweisen kann,

dass er während der Ehe zum Opfer von Ge-

walttaten oder Grausamkeit seitens des

amerikanischen Partners geworden ist oder

dass die Ehe zwar in Treu und Glauben ge-

schlossen, aber innerhalb der zwei Jahre ge-

schieden wurde und die Ausweisung eine

extreme Härte darstellen würde.

Im Falle einer Scheidung können je nach

Sachlage sowohl die deutschen als auch die

amerikanischen Gerichte zuständig sein.

Grundsätzlich können alle Ehepartner –

unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft

und dem Ort und Land der Eheschließung –

die Scheidung in Florida einreichen, wenn

sie nachweisen, dass zumindest ein Ehepart-

ner seit mindestens sechs Monaten »resi-

dent« in Florida ist, das heißt, sich in Florida

niedergelassen hat und beabsichtigt, auf un-

bestimmte Dauer dort zu bleiben. Zu be-

achten ist, dass die amerikanischen Gerichte

zuständig sind, wenn Kinder aus der Ehe

hervorgegangen sind, die mehr als sechs

Monate in Florida gelebt haben, sodass Flo-

rida als ihr Heimatstaat anzusehen ist.

Ein wesentlicher Unterschied zum auf

dem Zerrüttungsprinzip fußenden Schei-

dungsverfahren in Deutschland liegt in Flo-

rida darin, dass die Familiengerichte nur auf

das verschuldensunabhängige Scheitern der

Ehe abstellen und nicht auf einen bestimm-

ten Zeitraum des Getrenntlebens bezie-

hungsweise die Anwendung einer Härte-

klausel wie in Deutschland. Bei einer Schei-

dung in Deutschland geht das Gericht erst
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Scheidung in Florida
Verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden: Bei der Eheschließung wie auch der

Scheidung von einem Amerikaner oder einer Amerikanerin ergeben sich im Hinblick

auf die Immigration einige besondere Aspekte. Im Folgenden ein Überblick.


